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Text 

Artikel 11 

Anwendung des Abkommens 

(1) Dieses Abkommen gilt für Investitionen, die im Hoheitsgebiet einer der beiden Vertragsparteien 
gemäß ihren Rechtsvorschriften von Investoren der anderen Vertragspartei sowohl vor als auch nach dem 
In-Kraft-Treten dieses Abkommens vorgenommen wurden oder werden. 

(2) Dieses Abkommen gilt unbeschadet der Verpflichtungen, die sich aus der Mitgliedschaft der 
Republik Österreich in der Europäischen Union ergeben, sowie vorbehaltlich dieser Verpflichtungen. 
Eine Berufung auf die Bestimmungen dieses Abkommens bzw. deren Auslegung darf daher nicht in einer 
Art und Weise erfolgen, welche die Verpflichtungen, die sich aus den Verträgen, auf denen die 
Europäische Union begründet ist, oder aus Vereinbarungen zwischen der Arabischen Republik Ägypten 
und der Europäischen Gemeinschaft ergeben, unwirksam machen oder auf eine andere Weise 
beeinträchtigen. 


